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Satzung über die Abfallentsorgung im Kreis Minden-Lübbecke vom 15 Dezember 1999 
 

(Lesefassung mit allen Änderungen bis zur 7. Satzungsänderung,  Stand 01/2008) 
 
Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW S.646/SGV NW 2021), der §§ 2, 3, 5, 5a, 8 und 9 des 
Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.Juni 1988 (GV NW S.250/SGV NW 74), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.11.1998 (GV NRW 1998, S.666), des Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setzes (KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 (BGBl. I, S. 2705 ff.), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
25.08.1998 (BGBl. I, S. 164) sowie des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.1.1998 
(BGBl. I, S. 164) hat der Kreistag des Kreises Minden-Lübbecke in seiner Sitzung am 14 Dezember 1999 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
 

Aufgaben 
 
(1) Der Kreis betreibt die Entsorgung der Abfälle in seinem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und 

dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. Sie 
wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung unter der Bezeichnung "Abfallentsorgungsbetrieb des 
Kreises Minden-Lübbecke" geführt. 

 
(2) Der Kreis kann sich zur Durchführung seiner Aufgaben ganz oder teilweise Dritter bedienen. 
 
 
 
 

§ 2 
 

Umfang der Abfallentsorgung 
 
Die Entsorgung von Abfällen durch den Kreis Minden-Lübbecke umfasst Maßnahmen zur Vermeidung 
von Abfällen, das Gewinnen von Stoffen oder Energie aus Abfällen (Abfallverwertung) und das 
Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen nach Maßgabe dieser Satzung. Das Einsammeln und 
Befördern zur Verwertung und/oder Behandlung bzw. Ablagerung der Abfälle und der Transport zu 
Umladestationen wird von den kreisangehörigen Gemeinden nach den von ihnen erlassenen Abfall-
satzungen und unter Beachtung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Minden-Lübbecke in seiner 
jeweils gültigen Fassung wahrgenommen. 
 
 

§ 3 
 

Ausgeschlossene Abfälle 
 
(1) Von der Entsorgung ausgeschlossen sind gem. § 15 Abs. 3 KrW/AbfG mit Zustimmung der 

zuständigen Behörde: 
 

a) alle Abfälle, die nicht in der Anlage I (Positivkatalog), die Bestandteil dieser Satzung ist, 
aufgeführt sind; dies gilt auch dann, wenn diese Abfälle mit anderen – nicht ausgeschlossenen – 
vermischt sind, ungeachtet des Mischungsverhältnisses. 
Weiter sind alle Abfälle von der Entsorgung ausgeschlossen, die die nach der Verordnung über 
die umweltverträgliche Ablagerung von Siedlungsabfällen (AbfAblV) festgelegten Zuordnungs-
werte für Deponien nicht einhalten und/oder nicht in der MBA "Pohlsche Heide" behandelt werden 
können. 
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b) Verpackungen im Sinne des § 3 der Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen 
(Verpackungsverordnung – VerpackV) vom 12. Juni 1991 (BGBI. I 1234 ff.), soweit 
Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen. 

 
 
(2) Über Absatz 1 hinaus kann der Kreis in Einzelfällen mit Zustimmung der oberen 

Abfallwirtschaftsbehörde Abfälle vom Anliefern, Behandeln, Lagern und Ablagern ausschließen, wenn 
diese nach ihrer Art oder Menge nicht mit den in Haushaltungen anfallenden Abfällen entsorgt 
werden können. Der Kreis kann die Besitzer solcher Abfälle verpflichten, sie bis zur Entscheidung der 
oberen Abfallwirtschaftsbehörde auf ihrem Grundstück so zu lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit 
(§ 10 KrW-/AbfG) nicht beeinträchtigt wird. 

 
(3) Soweit Abfälle von der Entsorgung durch den Kreis ausgeschlossen sind, ist der Besitzer dieser 

Abfälle nach den Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zur Entsorgung 
verpflichtet. 

 
(4) Weitere Abfälle können vom Kreis entsorgt werden, soweit die erforderlichen Zulassungen von den 

jeweils zuständigen Behörden erteilt werden. 
 
 
 

§ 4 
 

Schadstoffhaltige Abfälle 
 
(1) § 3 Abs. 1 und 2 findet keine Anwendung auf solche Abfälle aus Haushaltungen, die wegen ihres 

Schadstoffgehaltes zur Wahrung des Wohls der Allgemeinheit getrennter Entsorgung bedürfen; dies 
gilt auch für Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben, soweit 
sie mit den zuvor genannten Abfällen entsorgt werden können. Anlieferungsberechtigt für 
Kleinmengen sind neben Haushalten nur solche Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe, bei denen 
jährlich insgesamt nicht mehr als 500 kg der in der Bestimmungsverordnung besonders 
überwachungsbedürftiger Abfälle vom 10.09.1996 (BGBI. I, S. 1366) aufgeführten Abfallarten 
anfallen. 

(2) Solche Abfälle dürfen, soweit sie aus Haushaltungen stammen, nur an den von den 
entsorgungspflichtigen Körperschaften bekanntgegebenen Terminen an den Sammelstellen und 
Sammelfahrzeugen angeliefert werden; soweit sie aus Gewerbe oder Dienstleistungsbetrieben 
stammen, sind sie –falls der Abfallbesitzer nicht selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte in einer 
dafür zugelassenen Anlage vornimmt- dem für diesen Zweck eingerichteten Sammelsystem nach 
vorheriger Absprache zuzuführen. 

 
 
 

§ 5 
 

Abfallbeseitigungsanlage 
 
Der Kreis und die von ihm beauftragten Dritten stellen folgende Abfallbeseitigungs- und –
verwertungsanlagen zur Verfügung: 
 

a. Abfallentsorgungsanlage "Pohlsche Heide" in Hille 
 
b. Kompostanlage "Pohlsche Heide" in Hille 
 
c. Bodendeponie "Varl-Haßlage" in Rahden 

Die Bodendeponie "Varl-Haßlage" wird nur nach vorheriger Absprache für größere 
Anlieferungsmengen geöffnet. 

 
d. MBA "Pohlsche Heide" in Hille 
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e. HKW-Minden 

Das HKW-Minden steht ausschließlich zur Entsorgung des Teilstromes "EBS-Ersatzbrennstoff" 
aus der MBA Pohlsche Heide im Rahmen seiner Kapazitäten zu Verfügung 

 
 
 

§ 6 
 

Anschluss- und Benutzungsrecht für Besitzer von Abfällen 
 
Dem Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch eine kreisangehörige Gemeinde 
ausgeschlossen sind, ist berechtigt, vom Kreis das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle zu 
verlangen, soweit der Kreis diese Abfälle nicht seinerseits von der weiteren Entsorgung ausgeschlossen 
hat (Anschluss- und Benutzungsrecht). 
 
 

§ 7 
 

Anschluss- und Benutzungszwang für Besitzer von Abfällen 
 
Der Besitzer, dessen Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch eine kreisangehörige Gemeinde 
ausgeschlossen sind, ist verpflichtet, das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle in den vom Kreis 
zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen vornehmen zu lassen, soweit der Kreis diese Abfälle 
nicht seinerseits von der weiteren Entsorgung ausgeschlossen hat und soweit der Abfallerzeuger und 
Besitzer nach § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG zur Überlassung verpflichtet ist (Anschluss- und 
Benutzungszwang). Der Benutzungszwang besteht nicht,  
 
— soweit Abfälle nach § 3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind, 
 
— soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle sind, durch gemeinnützige 

Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, 
 
— soweit Abfälle, die nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle sind, durch gewerbliche 

Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung zugeführt werden, wenn und 
 
— soweit dies dem Kreis nachgewiesen wird und nicht überwiegende öffentliche Interessen 

entgegenstehen. 
 
 

§ 8 
 

Inanspruchnahme der Abfallentsorgungsanlagen durch die Städte und Gemeinden 
 
Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben im Rahmen der §§ 1 – 3 die in ihrem Gebiet 
angefallenen Abfälle einzusammeln und zu den vom Kreis dafür gemäß § 5 zur Verfügung gestellten 
Abfallentsorgungsanlagen zu befördern. 
 
 

§ 9 
 

Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 
 
(1) Die Benutzung der vom Kreis zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen richtet sich, soweit 

darüber in dieser Satzung nichts enthalten ist, nach der jeweiligen Betriebsordnung. Die 
Betriebsordnung wird vom Landrat oder bei von Dritten betriebenen Anlagen von diesen im 
Einvernehmen mit dem Landrat erlassen. 
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(2) Abfälle, die die Gemeinden nach ihren satzungsrechtlichen Bestimmungen vom Einsammeln und 
Befördern ausgeschlossen haben, sind von den Abfallbesitzern bei der hierfür nach § 5 
vorgesehenen Abfallentsorgungsanlage anzuliefern. 

 
(3) Der Kreis oder der von ihm beauftragte Dritte kann Abfälle zurückweisen, wenn die Anforderungen 

der Benutzungsordnung nicht eingehalten werden, im Einzelfall entstehende Mehrkosten sind vom 
Abfallanlieferer über die nach § .17 zu zahlende Gebühr hinaus zu tragen. 

 
 

§ 10 
 

Verwertung von Abfällen 
 
(1) Der Kreis stellt im Rahmen seiner Zuständigkeit die Verwertung von Altpapier und Altpappe sowie 

von Pflanzenabfällen (durch Beauftragung Dritter) sicher. 
 
(2) Besitzer, deren Abfälle vom Einsammeln und Befördern durch kreisangehörige Städte oder 

Gemeinden ausgeschlossen sind, haben Altpapier und Altpappe, Hohlglas und Pflanzenabfälle 
getrennt von anderen Abfällen einer Verwertung zuzuführen. 

 
(3) Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben zur Verwertung von Abfällen mindestens in dem 

nachfolgend festgelegten Umfang eine getrennte Erfassung durchzuführen: 
 

a) Altpapier und Altpappe sind im Rahmen einer regelmäßigen Grundstücksentsorgung (Holsystem) 
getrennt von anderen Abfällen einzusammeln und der Verwertung zuzuführen. Der 
Abfuhrrhythmus soll einen Monat nicht überschreiten. 

 
b) Pflanzenabfälle sind im Rahmen einer regelmäßigen Grundstücksentsorgung (Holsystem) 

getrennt von anderen Abfällen einzusammeln und der Verwertung zuzuführen. Der 
Abfuhrrhythmus soll zwei Wochen nicht überschreiten. 

 
(4) Von den abfallwirtschaftlichen Festlegungen kann der Kreis im Einzelfall auf begründeten Antrag hin 

widerruflich Ausnahmen zulassen. Die Ausnahmen können befristet und mit Nebenbestimmungen 
versehen werden. 

 
 

§ 11 
 

Getrennthaltung von Abfällen 
 
(1) Zur Erfüllung der Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und des 

Landesabfallgesetzes sind Abfälle zur Verwertung bereits an der Anfallstelle vom Abfallbesitzer oder 
–erzeuger von Abfällen zur Beseitigung getrennt zu halten. 

 
(2) Nicht an die öffentliche Abfallentsorgung angeschlossene Personen, Betriebe und Einrichtungen, 

einschl. der Beförderer, haben Abfälle getrennt zu halten und den für den jeweiligen Abfallstoff 
eingerichteten örtlichen Sammelsystemen (öffentlich aufgestellten Sammelbehältern, 
Einzelwertstoffbehältern im Holsystem oder Straßensammlungen) bzw. Verwertungsanlagen 
zuzuführen, wenn dadurch bestimmte Abfallarten verwertet oder für sie vorgesehene 
Entsorgungswege genutzt werden können. 

 
(3) Bei der Durchführung genehmigungsbedürftiger Baumaßnahmen, insbesondere beim Abbruch 

baulicher Anlagen, sind Bauabfälle (Bodenaushub, Bauschutt, Baustellenabfälle) vom Zeitpunkt ihrer 
Entstehung an getrennt zu halten, soweit dies für ihre ordnungsgemäße Verwertung erforderlich ist. 
Verantwortlich für die Einhaltung dieser Verpflichtungen ist der bauausführende Unternehmer bzw. 
die bauausführende Person. Soweit mit dem Transport Dritte beauftragt werden, sind diese 
verpflichtet, die o. a. Stoffe getrennt abzuliefern. 

 
(4) Von den Verpflichtungen nach Abs. 1 und 2 kann der Kreis durch Ausnahmegenehmigung im 

Einzelfall oder durch Allgemeinverfügung entbinden. 
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§ 12 

 
Anmeldepflicht 

 
(1) Die kreisangehörigen Gemeinden haben dem Kreis jede wesentliche Veränderung für die 

anfallenden Abfälle nach Zusammensetzung und Menge unverzüglich anzumelden. 
 
(2) Das gleiche gilt für den Besitzer von Abfällen, sofern dieser nach § 7 seine Abfälle unmittelbar dem 

Kreise zu überlassen hat, und zwar auch für den erstmaligen Anfall von Abfällen. Wechselt der 
Inhaber eines Betriebes, aus dem bisher regelmäßig Abfälle zu einer der in § 5 Abs. 1 aufgeführten 
Abfallentsorgungsanlagen unmittelbar befördert worden sind, so hat der neue Inhaber dies dem Kreis 
unverzüglich mitzuteilen. 

 
 

§ 13 
 

Auskunftspflicht, Betretungsrecht 
 
(1) Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, über § 12 hinaus alle für die Abfallentsorgung erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfälle anfallen, 

sind verpflichtet, das Betreten der Grundstücke zum Zwecke der Überwachung der Getrennthaltung 
und Verwertung von Abfällen zu dulden (§ 14 KrW-/AbfG). 

 
(3) Dem Beauftragten des Kreises ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, 

ungehinderter Zutritt zu Grundstücken und insbesondere zu solchen Betrieben zu gewähren, bei 
denen Abfälle anfallen; auf den Grundstücken vorhandene Sammelstellen für Abfälle müssen zu 
diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. 

 
(4) Die Anordnungen der Beauftragten sind zu befolgen. Wird einer Anordnung nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist entsprochen, ist der Kreis berechtigt, die notwendigen Zwangsmittel nach §§ 55 
ff. des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen anzuwenden, insbe-
sondere die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlussberechtigten durchzuführen oder 
von anderen durchführen zu lassen. 

 
 
 

§ 14 
 

Abfallberatung 
 
Der Kreis informiert und berät über die Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung von Abfällen. 
 
 

§ 15 
Unterbrechung der Abfallentsorgung 

 
(1) Unterbleibt die dem Kreis obliegende Abfallentsorgung bei vorübergehenden Einschränkungen, 

Unterbrechungen oder Verspätungen infolge von Betriebsstörungen, Streiks, betriebsnotwendigen 
Arbeiten oder behördlichen Verfügungen, werden die erforderlichen Maßnahmen sobald wie möglich 
nachgeholt. 

 
(2) Im Fall des Absatzes 1 besteht kein Anspruch auf Ermäßigung der Gebühren oder auf 

Schadensersatz. 
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§ 16 

 
Anfall der Abfälle 

 
(1) Als angefallen zum Behandeln, Lagern und Ablagern in den vom Kreis zur Verfügung gestellten 

Entsorgungsanlagen gelten dem Kreis nach § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG zu überlassende Abfälle, sobald 
die Voraussetzungen des Abfallbegriffs des § 3 Abs. 1 KrW-/AbfG erstmals erfüllt sind. 

 
(2) Die Abfälle gehen in das Eigentum des Kreises über, sobald sie bei der Abfallentsorgungsanlage 

angenommen sind. 
 
(3) Der Kreis ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen Gegenständen suchen zu lassen. Im Abfall 

vorgefundene Wertgegenstände werden als Fundsache behandelt. 
 
(4) Unbefugten ist nicht gestattet, angefallene Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen. 
 
 
 
 

§ 17 
 

Gebühren 
 
Für die Inanspruchnahme der vom Kreis zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlagen und sonstige 
abfallwirtschaftliche Maßnahmen werden Benutzungsgebühren nach einer zu dieser Satzung erlassenen 
Gebührensatzung oder privatrechtliche Entgelte nach Maßgabe der vom Kreis mit dem Betrieb der 
Abfallentsorgungsanlagen beauftragten Gesellschaft zur Verwertung organischer Abfälle (GVoA) 
erhoben. 
 
 
 

§ 18 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Regelungen handelt ordnungswidrig, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem er 
 

1. vom Einsammeln und Befördern durch kreisangehörige Gemeinden ausgeschlossene Abfälle 
nicht bestimmungsgemäß zu einer vom Kreis zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlage 
befördert (§ 7 und § 9 Abs. 2), Abfälle unter Verstoß gegen § 3 und § 5 an den 
Abfallentsorgungsanlagen anliefert,  

 
2. entgegen § 4 Satz 2 Abfälle anliefert, 

 
3. vom Einsammeln und Befördern durch kreisangehörige Gemeinden ausgeschlossene Abfälle 

nicht bestimmungsgemäß zu einer vom Kreis zur Verfügung gestellten Abfallentsorgungsanlage 
befördert (§ 7 und § 9 Abs. 2), 

 
4. entgegen § 9 Abs. 1 gegen Betriebsordnungen für Abfallentsorgungsanlagen verstößt,  

 
5. den erstmaligen Anfall von Abfällen oder wesentliche Veränderungen des Abfalls nicht 

unverzüglich anmeldet (§ 10), 
 
6. entgegen § 11 Abs. 1 erforderliche Auskünfte nicht, nicht richtig, unvollständig oder nicht 

fristgerecht abgibt oder Anordnungen nach § 11 Abs. 3 Satz 1 nicht befolgt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 60.000 € geahndet werden, soweit nicht 

andere gesetzliche Bestimmungen hierfür eine höhere Geldbuße vorsehen. 
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§ 19 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Abfallentsorgung im 
Kreis Minden-Lübbecke vom 18. Dezember 1992 außer Kraft. 
 
 
 
 

Achtung: Zusammengefasste Ausgabe mit Änderungen 
bis zur 7. Satzungsänderung (Stand: 01/2008) 

EAK
Schlüssel

Kapitel/
Gruppe

Abfallbezeichnung

01 Kapitel ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND GEWINNEN 
SOWIE BEI DER PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN BEHANDLUNG 
VON BODENSCHÄTZEN ENTSTEHEN

01 03 Gruppe Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von 
metallhaltigen Bodenschätzen

01 03 99 Abfälle a. n. g.  (Aluminiumoxidschlämme)
01 04 Gruppe Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von 

nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und 

chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen
01 04 10 staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 

fallen
01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, 

die unter 01 04 07 fallen
01 05 Gruppe Bohrschlämme und andere Bohrabfälle

01 05 05 * ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle
01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 05 05 und 01 05 06 fallen

01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen

02 Kapitel ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, 
FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN

02 01 Gruppe Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)
02 01 99 Abfälle a. n. g. (Futtermittelabfälle)

02 02 Gruppe Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und 
anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs

02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe
02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 03 Gruppe Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, 
Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der 
Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie 
der Zubereitung und Fermentierung von Melasse 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 03 99 Abfälle a. n. g. (Würzmittelrückstände)

02 05 Gruppe Abfälle aus der Milchverarbeitung
02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 06 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren
02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 07 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien 
Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao)

02 07 02 Abfälle aus der Alkoholdestillation
02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

03 Kapitel ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG 
VON PLATTEN, MÖBELN, ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE

03 01 Gruppe Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten und 
Möbeln

03 01 01 Rinden und Korkabfälle

Anlage 1 Positivkatalog
Teil 1 Deponie/MBA
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03 01 04 * Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die 
gefährliche Stoffe enthalten

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 03 01 04 fallen

03 03 Gruppe Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, 
03 03 01 Rinden- und Holzabfälle
03 03 02 Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen)
03 03 05 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling
03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und 

Pappabfällen
03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling
03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen 

Abtrennung
03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 03 03 10 fallen 
03 03 99 Abfälle a. n. g. (Alkylzelluloseabfälle)

04 Kapitel ABFÄLLE AUS DER LEDER-, PELZ- UND TEXTILINDUSTRIE

04 01 Gruppe Abfälle aus der Leder- und Pelzindustrie
04 01 01 Fleischabschabungen und Häuteabfälle
04 01 06 chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung
04 01 07 chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen 

Abwasserbehandlung
04 01 08 chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, 

Falzspäne)
04 01 09 Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish
04 01 99 Abfälle a. n. g. (Sonstige Abfälle aus Pelz- u. Lederverarbeitung)

04 02 Gruppe Abfälle aus der Textilindustrie
04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, 

Plastomer)
04 02 21 Abfälle aus unbehandelten Textilfasern
04 02 22 Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern

05 Kapitel ABFÄLLE AUS DER ERDÖLRAFFINATION, ERDGASREINIGUNG UND 
KOHLEPYROLYSE

05 01 Gruppe Abfälle aus der Erdölraffination 
05 01 13 Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung

05 07 Gruppe Abfälle aus Erdgasreinigung und -transport
05 07 99 Abfälle a. n. g. (Mineralische Rückstände aus Gasreinigung)

06 Kapitel ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

06 03 Gruppe Abfälle aus HZVA von Salzen, Salzlösungen und Metalloxiden
06 03 15 * Metalloxide, die Schwermetalle enthalten
06 03 16 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen

06 13 Gruppe Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen a. n. g.
06 13 03 Industrieruß
06 13 04 * Abfälle aus der Asbestverarbeitung
06 13 05 * Ofen- und Kaminruß

07 Kapitel ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN

07 02 Gruppe Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und 
Kunstfasern

07 02 08 * andere Reaktions- und Destillationsrückstände
07 03 Gruppe Abfälle aus HZVA von organischen Farbstoffen und Pigmenten 

(außer 06 11)
07 03 10 * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien

07 06 Gruppe Abfälle aus HZVA von Fetten, Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, 
Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln

07 06 99 Abfälle a. n. g. (Überlagerte Körperpflegemittel)
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10 Kapitel ABFÄLLE AUS THERMISCHEN PROZESSEN

10 01 Gruppe Abfälle aus Kraftwerken und anderen Verbrennungsanlagen 
(außer 19)

10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von 
Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt

10 01 02 Filterstäube aus Kohlefeuerung
10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz
10 01 04 * Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung
10 01 05 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in 

fester Form
10 01 14 * Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 

Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der 

Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen
10 01 16 * Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 17 Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 01 16 fallen
10 01 18 * Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 01 19 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen
10 01 22 * wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten

10 01 23 wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 10 01 22 fallen

10 01 26 Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung
10 02 Gruppe Abfälle aus der Eisen- und Stahlindustrie

10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke
10 02 02 unverarbeitete Schlacke
10 02 07 * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten
10 02 08 Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 02 07 fallen
10 02 10 Walzzunder
10 02 15 andere Schlämme und Filterkuchen

10 03 Gruppe Abfälle aus der thermischen Aluminium-Metallurgie
10 03 02 Anodenschrott

10 06 Gruppe Abfälle aus der thermischen Kupfermetallurgie
10 06 04 andere Teilchen und Staub

10 07 Gruppe Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie
10 07 04 andere Teilchen und Staub

10 08 Gruppe Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
10 08 04 Teilchen und Staub

10 09 Gruppe Abfälle vom Gießen von Eisen und Stahl
10 09 03 Ofenschlacke
10 09 05 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen
10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 09 05 fallen
10 09 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen
10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 09 07 fallen
10 09 10 Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt

10 10 Gruppe Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
10 10 05 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen
10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 10 05 fallen
10 10 07 * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen
10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 10 07 fallen
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10 10 99 Abfälle a. n. g. (Formlehmabfälle)
10 11 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von Glas und Glaserzeugnissen

10 11 03 Glasfaserabfall
10 11 09 * Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen
10 11 10 Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 

10 11 09 fällt
10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt
10 11 13 * Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten
10 11 14 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 

10 11 13 fallen
10 12 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von Keramikerzeugnissen und keramischen 

Baustoffen wie Ziegeln, Fliesen, Steinzeug
10 12 01 Rohmischungen vor dem Brennen
10 12 03 Teilchen und Staub
10 12 08 Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem 

Brennen)
10 12 99 Abfälle a. n. g. (Schlämme aus Kalksandsteinfabrikation)

10 13 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von Zement, Branntkalk, Gips und 
Erzeugnissen aus diesen

10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13)
10 13 09 * asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement
10 13 10 Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 10 13 09 fallen
10 13 11 Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit 

Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen
10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme

11 Kapitel ABFÄLLE AUS DER CHEMISCHEN OBERFLÄCHENBEARBEITUNG UND 
BESCHICHTUNG VON METALLEN UND ANDEREN WERKSTOFFEN; 
NICHTEISEN-HYDROMETALLURGIE 

11 01 Gruppe Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung 
von Metallen und anderen Werkstoffen (z. B. Galvanik, Verzinkung, 11 01 09 * Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten

11 01 10 Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 
fallen

11 01 13 * Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten
11 01 14 Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 

fallen
11 05 Gruppe Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung

11 05 02 Zinkasche
12 Kapitel ABFÄLLE AUS PROZESSEN DER MECHANISCHEN FORMGEBUNG 

SOWIE DER PHYSIKALISCHEN UND MECHANISCHEN 
OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON METALLEN UND KUNSTSTOFFEN

12 01 Gruppe Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 
physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von 
Metallen und Kunststoffen

12 01 01 Eisenfeil- und -drehspäne
12 01 02 Eisenstaub und -teile
12 01 03 NE-Metallfeil- und -drehspäne
12 01 12 * gebrauchte Wachse und Fette
12 01 16 * Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten
12 01 17 Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen

15 Kapitel VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, 
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

15 01 Gruppe Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle)

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff
15 01 03 Verpackungen aus Holz
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15 01 04 Verpackungen aus Metall
15 01 05 Verbundverpackungen
15 01 06 gemischte Verpackungen
15 01 07 Verpackungen aus Glas
15 01 09 Verpackungen aus Textilien
15 01 10 * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind
16 Kapitel ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT 

SIND
16 01 Gruppe Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger (einschließlich mobiler 

Maschinen) und Abfälle aus der Demontage von Altfahrzeugen sowie 
16 01 03 Altreifen

16 11 Gruppe Gebrauchte Auskleidungen und feuerfeste Materialien
16 11 01 * Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 

metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten
16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus 

metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 
fallen

16 11 03 * andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten

16 11 04 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen

16 11 05 * Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 
Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten

16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen 
Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen

17 Kapitel BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON 
VERUNREINIGTEN STANDORTEN)

17 01 Gruppe Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik
17 01 01 Beton
17 01 02 Ziegel
17 01 03 Fliesen, Ziegel und Keramik
17 01 06 * Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und 

Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 17 01 06 fallen
17 02 Gruppe Holz, Glas und Kunststoff

17 02 01 Holz
17 02 02 Glas
17 02 03 Kunststoff
17 02 04 * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 

gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 03 Gruppe Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 03 01 * kohlenteerhaltige Bitumengemische (hier: teerhaltiger Straßenaufbruch)
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

17 04 Gruppe Metalle (einschließlich Legierungen)
17 04 01 Kupfer, Bronze, Messing
17 04 02 Aluminium
17 04 05 Eisen und Stahl
17 04 06 Zinn
17 04 07 gemischte Metalle
17 04 11 Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen

17 05 Gruppe Boden (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), Steine 
und Baggergut

17 05 03 * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten
17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen
17 05 05 * Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
17 05 06 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
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17 05 07 * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält
17 05 08 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

17 06 Gruppe Dämmmaterial und asbesthaltige Baustoffe
17 06 01 * Dämmmaterial, das Asbest enthält
17 06 03 * anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche 

Stoffe enthält
17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 

17 06 03 fällt
17 06 05 * asbesthaltige Baustoffe

17 08 Gruppe Baustoffe auf Gipsbasis
17 08 01 * Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

17 09 Gruppe Sonstige Bau- und Abbruchabfälle
17 09 03 * sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 

gefährliche Stoffe enthalten
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 

09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
19 Kapitel ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN 

ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG 
VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER 
FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE 

19 01 Gruppe Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen
19 01 02 Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt
19 01 12 Rost- und Kesselasche sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 01 11 fallen   hier: Schlacke aus MVA
19 05 Gruppe Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen

19 05 99 Abfälle a.n.g.
19 07 Gruppe Deponiesickerwasser

19 07 02 * Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält
19 07 03 Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt

19 08 Gruppe Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.
19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände
19 08 02 Sandfangrückstände
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser

19 09 Gruppe Abfälle aus der Zubereitung von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch oder industriellem Brauchwasser

19 09 02 Schlämme aus der Wasserklärung
19 09 03 Schlämme aus der Dekarbonatisierung
19 09 04 gebrauchte Aktivkohle
19 09 05 gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze

19 10 Gruppe Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen
19 10 01 Eisen und Stahlabfälle
19 10 02 NE-Metall-Abfälle

19 12 Gruppe Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, 
Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.

19 12 09 Mineralien (z.B. Sand, Steine)
19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 

Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

19 13 Gruppe Abfälle aus der Sanierung von Böden und Grundwasser 

19 13 01 * feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 13 01 fallen
19 13 03 * Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten
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20 Kapitel SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE 
GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS 
EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER 
FRAKTIONEN

20 01 Gruppe Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 01 Papier und Pappe
20 01 02 Glas
20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
20 01 10 Bekleidung
20 01 11 Textilien
20 01 25 Speiseöle und -fette
20 01 37 * Holz, das gefährliche Stoffe enthält
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt
20 01 39 Kunststoffe
20 01 40 Metalle

20 02 Gruppe Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)
20 02 02 Boden und Steine
20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle (nicht Kompostierbar)

20 03 Gruppe Andere Siedlungsabfälle
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle
20 03 02 Marktabfälle
20 03 03 Straßenkehricht
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung
20 03 07 Sperrmüll

EAK
Schlüssel

Kapitel/
Gruppe

Abfallbezeichnung

02 Kapitel ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, 
FORSTWIRTSCHAFT, JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER 
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON NAHRUNGSMITTELN

02 01 Gruppe Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe
02 01 99 Abfälle a. n. g. (Futtermittelabfälle)

02 02 Gruppe Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch und 
anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs

02 02 02 Abfälle aus tierischem Gewebe
02 02 03 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 03 Gruppe Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, 
Getreide, Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der 
Konservenherstellung, der Herstellung von Hefe- und Hefeextrakt sowie 
der Zubereitung und Fermentierung von Melasse 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe
02 03 99 Abfälle a. n. g. (hier: Würzmittelrückstände)

02 04 Gruppe Abfälle aus der Zuckerherstellung
02 04 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

02 05 Gruppe Abfälle aus der Milchverarbeitung
02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 06 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren
02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

02 07 Gruppe Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien 
Getränken (ohne Kaffee, Tee und Kakao)

02 07 02 Abfälle aus der Alkoholdestillation
02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe

03 Kapitel ABFÄLLE AUS DER HOLZBEARBEITUNG UND DER HERSTELLUNG 
VON PLATTEN, MÖBELN, ZELLSTOFFEN, PAPIER UND PAPPE
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03 03 Gruppe Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Zellstoff, Papier, 
Karton und Pappe

03 03 07 mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und 
Pappabfällen

03 03 08 Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling
03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen 

Abtrennung
03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme 

derjenigen, die unter 03 03 10 fallen
15 Kapitel VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, 

FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)
15 01 Gruppe Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle)
15 01 06 gemischte Verpackungen

17 Kapitel BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON 
VERUNREINIGTEN STANDORTEN)

17 09 Gruppe Sonstige Bau- und Abbruchabfälle
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen
19 Kapitel ABFÄLLE AUS ABFALLBEHANDLUNGSANLAGEN, ÖFFENTLICHEN 

ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN SOWIE DER AUFBEREITUNG 
VON WASSER FÜR DEN MENSCHLICHEN GEBRAUCH UND WASSER 
FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE 

19 05 Gruppe Abfälle aus der aeroben Behandlung von festen Abfällen
19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen
19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen

19 08 Gruppe Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen a. n. g.
19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände
19 08 02 Sandfangrückstände
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser

19 12 Gruppe Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z.B. Sortieren, 
Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen 
Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen 

20 Kapitel SIEDLUNGSABFÄLLE (HAUSHALTSABFÄLLE UND ÄHNLICHE 
GEWERBLICHE UND INDUSTRIELLE ABFÄLLE SOWIE ABFÄLLE AUS 
EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH GETRENNT GESAMMELTER 
FRAKTIONEN

20 01 Gruppe Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01)
20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle
20 01 25 Speiseöle und -fette

20 03 Gruppe Andere Siedlungsabfälle
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll Städte u. Gemeinden)
20 03 02 Marktabfälle
20 03 03 Straßenkehricht
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung
20 03 07 Sperrmüll
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